
 

Unfallkasse M-V 
Betrieb Bau und Liegenschaften M-V 

7.3 Wasseranlagen (Biotope, Teiche) Bearbeiter : 

 
Datum : 
 

Nr. Prüfkriterium ja / nein Rechtsgrundlagen  
Schutzziel 

Handlungs-
bedarf 

Bemerkungen / Maßnahmen Realisierung  
Wer / Wann 

1 Sind Wasseranlagen sicher gestaltet und so  
angelegt, dass die Gefahr des Hineinfallens  
von Schülern vermieden wird? 
 
- Wasseranlagen sind im Randbereich der 
  Pausenhoffläche angeordnet 
- die Wassertiefe beträgt max. 1,20 m und  
  weist eine mindestens 1 m breite Flach- 
  wasserzone mit max. 40 cm Wassertiefe auf 

 GUV-V S1 
GUV-SI 8014 

   

2 Ist beim Fehlen einer Flachwasserzone eine  
wirksame Sicherung/Einfriedung (Zaun, 
Geländer, heckenartige Bepflanzung) gegen  
Hineinfallen vorhanden? 
 
Ist die Einfriedung so gestaltet, dass sie nicht  
zum Überklettern oder Aufsitzen verleitet? 

 GUV-V S1    

3 Wurde auf die Bepflanzung sehr giftiger  
Pflanzen verzichtet? 

 GUV-SI 8018 
DIN 18 034 
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